
 

Freunde und Förderer der Andreasschule e.V., von-Einem-Str. 56, 45130 Essen 

 

 
 

 

 

An 

unsere Spender und Mitglieder 

 

 

 

Essen, 24.05.2018 

Vereinfachter Spendennachweis für Spenden bis zur Höhe von 200 € an die 

„Freunde und Förderer der Andreasschule e. V.“ 

Nach § 50 Abs. 2 Nr. 2b ESTDV (Einkommensteuerdurchführungsverordnung) genügt für Zuwendungen 

(Spenden oder Mitgliedsbeiträge) bis zu einem Betrag von 200€ als Zuwendungsnachweis für das 

Finanzamt des Zuwenders der Zahlbeleg und ein Ausdruck dieser nichtamtlichen Bescheinigung.  

 

Empfänger der Zuwendung:  Freunde und Förderer der Andreasschule e. V.   

von-Einem-Str. 56, 45130 Essen  

Bankverbindung:     IBAN  DE80 3605 0105 0003 1126 38 

BIC  SPESDE3EXXX  

Höhe der Spende:     lt. Zahlbeleg / Kontoauszug  

Zeitpunkt / Datum der Zuwendung:   lt. Zahlbeleg / Kontoauszug  

 

Die „Freunde und Förderer der Andreasschule e. V.“ sind wegen Förderung der Erziehung und der Volks- 

und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe durch den Freistellungsbescheid des Finanzamtes Essen-

Süd, Steuer-Nr. 112/5738/0826 vom 30.07.2014 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes 

von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer 

befreit. 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der oben genannten Zwecke verwendet wird. 

 

Freunde und Förderer der Andreasschule e.V. 

Norbert Gill 

Vorstand/Kassenwart 


